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Erklärung des Prüfungsleiters

	Prüfung des MV:
	     
	am:
	     


	Gegenüber dem amtierenden THS-LR
	     


gebe ich folgende Erklärung ab:

1. Terminschutz:

Die Veranstaltung ist vom DVG ordnungsgemäß geschützt. Die Terminschutz-genehmigung wird dem THS-LR vorgelegt. Sie erstreckt sich auf alle vorgeführten Prüfungsstufen.

2. Teilnehmerkontrolle:
Sämtliche Teilnehmer (Hundeführer wie Hundeeigentümer) sind Mitglied des DVG bzw. eines dem VDH angeschlossenen Vereins bzw. Verbandes und haben dieses durch Vorlage des gültigen Mitgliedsausweises belegt.

An der Prüfung nehmen keine Personen teil, denen durch Verbandsentscheidung Veranstaltungssperre auferlegt wurde, bzw., die einem Dissidenten angehören.

3. Kontrolle der Hunde:
Sportpässe und Leistungsurkunden sind vorhanden und werden dem THS-LR zur Einsicht vorgelegt.

Die Tätowiernummer-/Chipnummerkontrolle wurde vom Prüfungsleiter vorgenommen. Alle geführten Hunde weisen das erforderliche Mindestalter auf. Alle Hunde sind lt. Angaben Ihrer Hundeführer gesund.

Für alle gemeldeten Hunde liegen gültige Tollwutschutzimpfungen vor.

4. Haftungsfreistellung:
Die entsprechende Freistellung des THS-LR von Haftungsverbindlichkeiten erfolgt hiermit.
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Unterschrift des/der Vereinsvorsitzenden






Unterschrift des/der Prüfungsleiters/in
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